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1.1

1.2.

Allgemeine Angaben

Für die Lärmaktionsplanung zuständige Behörde

Stadt Elze

Hauptstraße 61

310038 Elze

Telefon: +49 (0) 5068 464-0

Telefax: +49 (0) 5068 464-77

E-Mail: stadtverwaltung@elze.de

Internetadresse: www.elze.de

Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisen-

bahnstrecken oder Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berück-

sichtigen sind

Elze ist eine Stadt im Westen des Landkreises Hildesheim, die im Bereich der Metro-

polregion Hannover-Braunschweig-Göttingen in Südniedersachsenliegt. Sie besteht

. aus sieben Ortsteilen (Elze, Esbeck, Mehle, Sehlde, Sorsum, Wittenburg und Wülfin-

gen).

Die Stadt hat eine Flächengröße von 47,71 km? und besitzt insgesamt 8.935 Einwoh-

ner (Stand 30.06.2018). Die Umgebungist ländlich geprägt. Das Gebietliegt inner-

halb des Leineberglands am Nordrand des Niedersächsischen Berglandes. Es wird

vom südwestlichen Leine-Zufluss Saale durchquert.

Durch das Stadtgebiet verlaufen zwei Hauptverkehrsstraßen im Sinne des $ 47b

BImSchG mit einem Verkehrsaufkommen von überdrei Millionen Kraftfahrzeugen pro

Jahr (entspricht einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von ca.

8.200 Kfz/24h). Hierbei handelt es sich um die B1, die von West nach Ost den Orts-

teil Mehle nördlich passiert und durch den Ortsteil Elze verläuft. Der DTV liegt zwi-

schen 6.000 und 8.400 Kfz/24h. Die zweite Hauptverkehrsstraße ist die B3, die von

Nord nach Süd die Ortsteile Wülfingen und Elze im Westen tangiert. Der DTV liegt

hier zwischen 11.500 und 12.800 Kfz/24h (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Verkehrsmengen B 1 und B 3 Straßenverkehrszählung 2015

Die übrigen Straßen im Stadtgebiet erreichen die Relevanzschwelle nicht.

Rechtlicher Hintergrund

Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG sind gemäß 88 47a-f Bun-

des-Immissionsschutzgesetz von den Gemeinden Lärmaktionsplänefür Orte in der

Nähe der Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommenvon überdrei Millio-

nen Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkom-

men von über 30.000 Zügen pro Jahr und Großflughäfen aufzustellen, mit denen

Lärmprobleme und Lärmauswirkungengeregelt werden.

Für die Aufstellung eines Lärmaktionsplans an den Haupteisenbahnstrecken des

Bundesist seit dem 01.01.2015 das Eisenbahn-Bundesamtzuständig.

Geltende Grenzwerte

Für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen sind im Gesetz keine Grenzwerte ge-

nannt. Die EU-Kommission hat aberklargestellt, dass für alle Gebiete, die in der

Lärmkartierung erfasst wurden, Lärmaktionspläne aufzustellen sind. Dies betrifft so-

mit auch die Stadt Elze.
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2.1

Die in den verschiedenen nationalen Gesetzen genannten Grenzwerte dienenals

Orientierung für die Bewertung der Lärmbelastung. Geltende nationale Grenzwerte

sind in der Anlage zusammengefasst.

Bewertung derIst-Situation

Zusammenfassung der Daten der Lärmkartierung

Geschätzte Zahl der von Hauptverkehrsstraßen belasteten Menschenin der Ge-

meinde, auf die nächste Hunderterstelle gerundet. (Stand 06.04.2018)

 

Durch Hauptverkehrsstraßen belastete Menschen (nach VBEB)
 

  

  

  

  

  

  

  

    

Pegelklassen [dB(A)] Zeitraum

von bis 24 Stunden

(L DEN)

>55 60 300

>60 65 200

>65 70 100

>70 75 0

>75 0

Summe 600

    

Pegelklassen [dB(A)] Zeitraum

von Die 22 bis 6 Uhr

(L nıcHr)

>50 58 200

>55 60 100

> 60 65 0

>65 70 0

>70 0

Summe 300   
Tabelle 1: Durch Hauptverkehrsstraßen belastete Menschen (nach VBEB)

 



2.2

Von Hauptverkehrsstraßen belastete Fläche [km?] und geschätzte Zahl der Wohnun-

gen (auf die nächste Hunderterstelle gerundet), Krankenhäuser und Schulenin der

Gemeinde. (Stand 06.04.2018)

 

 

 

 

 

   

LDEn Durch Hauptverkehrsstraßen belastete

[dB(A)] Flächen [km?] Wohnungen Schulen Krankenhäuser

>55 5,6 300 0 0

>65 1,4 100 0 0

>75 0,4 0 0 0

Summe 7,4 400    
Tabelle 2: Durch Hauptverkehrsstraßen belastete Flächen und Gebäude

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/laermschutz/euumgebungs-

laerm/aktuelle kartierungsergebnisse/kartierungsergebnisse-3-stufe-2017-gemein-

den-d---9-163156.html

Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind

Die Bewertung der Lärmbelastung orientiert sich an den Umsetzungshinweisenfür

Lärmaktionspläne des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen

und Klimaschutz (MU). Diesen liegen vorhandene gesetzliche Regelungen zugrunde.

Ein gesetzlicher Anspruch auf Lärmminderungentsteht jedochnicht.

Es werden folgende Stufen unterschieden:

 

Pegelklassen Bewertung der Be- Empfohlene Maßnahmen

 

 

 

> 45 dB(A) Lnight  

lastung

> 70 dB(A) Loen Kurzfristige Maßnahmenzur Vermei-
sehr hoch

> 60 dB(A) Lnight dung von Gesundheitsgefährdung

> 60 dB(A) Loen un Mittelfristige Maßnahmenzur Minde-
oc

> 50 dB(A) Lnight rung der erheblichen Belästigung

> 55 dB(A) Loen Langfristige Maßnahmenzur Vermei-
mäßig hoch   dung vonBelästigungen
 

Tabelle 3: Bewertungsklassen nach MU

Die schalltechnischen Berechnungen zur Lärmkartierung basieren auf der vorläufigen

Berechnungsmethodefür den Umgebungslärm an Straßen (VBUS). Demgegenüber

 



beziehensich die in der Anlage angegebenen Grenzwerte in der Regel auf Rechen-

ergebnisse nachder Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) in Verbindung

mit den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90).

Der Unterschied zwischen denjeweiligen Ausbreitungsberechnungenist nicht über-

mäßig groß. Die größte Änderung von RLS-90 zur VBUS bestehtin der Einführung

des neuen Lärmindex‘ Loen (Day-Evening-Night). Nach RLS-90 wird ein Beurtei-

lungspegelfür den Tagzeitraum von6 bis 22 Uhr ermittelt. Der Loen nach VBUS be-

zieht sich hingegen auf die kompletten 24 Stunden eines Tages, wobeidie Pegelfür

den Abendvon 18 bis 22 Uhr mit 5 dB(A) und für die Nacht von 22 bis 6 Uhr mit

10 dB(A) beaufschlagt werden.

Durch die unterschiedlichen Berechnungsmethodenistein direkter Vergleich der

Lärmkartierung mit den in der Anlage angegebenen Grenzwertenbei Lnight nur be-

dingt und bei Loen nur eingeschränkt möglich. Eine tendenzielle Bewertung desIst-

Zustandesist jedoch unter Beachtung der o.a. Randbedingungen möglich.

Loen > 55 bis 60 dB(A):

300 Personensind einer Lärmbelastung am Tag von mehrals 55 bis 60 dB(A) aus-

gesetzt. Der Schallpegelliegt deutlich unterhalb der Immissionsgrenzwerte Tag für

Dorf- und Mischgebiete (64 dB(A)) der Verkehrslärmschutzverordnung. Einzelne ge-

ringfügige Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes Tag für Wohngebiete (59

dB(A)) sind möglich. Für diese Personenist ein Anspruch auf Schallschutzmaßnah-

men auszuschließen.

Loen > 60 bis 70 dB(A):

300 Personensind einer Lärmbelastung am Tag von mehrals 60 bis 70 dB(A) aus-

gesetzt. Der Schallpegelliegt oberhalb der Immissionsgrenzwerte Tag der Verkehrs-

lärmschutzverordnung für Wohngebiete (59 dB(A)). Überschreitungen des Immissi-

onsgrenzwertes Tag für Mischgebiete (64 dB(A)) sind ebenfalls möglich. Bei diesen

Personen besteht kein Anspruch auf die Anordnung von kurzfristigen Maßnahmen.

Lnight > 50 bis 60 dB(A):

300 Personen sind einer Lärmbelastung in der Nacht von mehrals 50 bis 60 dB(A)

ausgesetzt. Die Schallpegel liegen über den Immissionsgrenzwerten Nacht der Ver-

kehrslärmschutzverordnung für Wohngebiete (49 dB(A)). Überschreitungen des Im-

missionsgrenzwertes Nacht für Mischgebiete (54 dB(A)) sind ebenfalls möglich. Bei



2.3

3.1

3.2

3.3

diesen Personenbesteht kein Anspruch auf die Anordnung vonkurzfristigen Maß-

nahmen.

Loen > 70 dB(A):

Keine Person ist am Tag Schallpegeln über den Richtwerten derRichtlinien für stra-

ßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärm-

schutz-Richtlinien-StV) ausgesetzt (Schallpegel über 70 dB(A) für Wohngebiete bzw.

72 dB(A) für Mischgebiete). In diesem Bereich, welcher Lärmminderungsmaßnah-

men erfordern würde, sind keine Personenbetroffen.

Lnignt > 60 dB(A):

Keine Personist in der Nacht Schallpegeln über den Richtwerten der Lärmschutz-

Richtlinien-StV ausgesetzt (Schallpegel über 60 dB(A) für Wohngebiete bzw. 62

dB(A) für Mischgebiete). In diesem Bereich, welcher Lärmminderungsmaßnahmen

erfordern würde, sind keine Personenbetroffen.

Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen

Es gibt keine Lärmprobleme, denen mit Maßnahmen begegnet werden müsste.

Maßnahmenplanung

Bereits vorhandene Maßnahmenzur Lärmminderung

1988 wurde die B 3 aus der Stadtmitte von Elze heraus an den Ortsrand verlegt.

Am Ortsteil Mehle wird die B 1 seit 2010 als Ortsumgehung vorbeigeführt. Mit dem

Bau der Ortsumgehung wurde Lärmvorsorge nachder Verkehrslärmschutzverord-

nung (16. BImSchV) umgesetzt.

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre

Es sind keine Maßnahmengeplant, da nach Nummer2.2 keine Lärmproblemefest-

gestellt werden.

Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmenzu deren Schutz

für die nächsten fünf Jahre

Die Gemeindensind aufgefordert, „ruhige Gebiete“ im Sinne des 847d Abs.2 Satz 2

BImSchGfestzusetzen. Einheitliche Kriterien zur Festlegung von ruhigen Gebieten



3.4

3.5

4.1

4.2

gibt es bislang nicht. Ein ruhiges Gebiet im ländlichen Raum ist ein von der zuständi-

gen Behörde(hier: Stadt Elze) definiertes Gebiet, das keinem Verkehrs-, Industrie-,

Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt ist. Ruhige Gebiete (z.B. Erholungsgebiete)

könnenim ländlichen Raum ferner durch ihre Funktion definiert werden. Es eignen

sich großflächige Erholungsgebiete. Menschen,die diese Gebiete besuchen, profitie-

ren davon hinsichtlich ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens.

Aktuell sind Festlegungen von ruhigen Gebietennicht geplant.

Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen

Die B 3 Ortsumgehung Wälfingen sowie die B 1 N OrtsumgehungElze sind im Bun-

desverkehrswegeplan 2030 dem Weiteren Bedarf mit Planungsrecht (WB*) zugewie-

sen. Diese Maßnahmensollen zur Entlastung der Ortsdurchfahrten führen und die

Lärm- und Abgasimmissionen reduzieren.

Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen

Da keine Maßnahmengeplantsind, ergibt sich auch keine Reduzierung der Zahl der

betroffenen Personen.

Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Erarbeitung oder Überprüfung

des LAP

Bekanntmachungder Erarbeitung oder Überprüfung des LAP undderMitwir-

kung derÖffentlichkeit

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit fand eine einmonatige Auslegungstatt. Die be-

troffenen Trägeröffentlicher Belange wurdenzurStellungnahme angeschrieben.

Auslegung vom 03.09.2019 bis einschließlich 04.10.2019

Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Öffentlichkeit

Die Anregungen und EinwendungenderÖffentlichkeit werden in die Abwägungein-

bezogen.



7.1

7.2

7.3

Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans

Die für die Aufstellung des Aktionsplanes entstandenen Kostenfür die Mitarbeiter der

Gemeindeverwaltung sind über den Haushalt der Stadt Elze abgedeckt. Schalltechni-

sche Fachgutachten zur Erstellung des Lärmaktionsplanes wurdennicht eingeholt.

Evaluierung des LAP

Der Lärmaktionsplan wird gemäß 8 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwick-

lungen für die Lärmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren überprüft und erforder-

lichenfalls überarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse des LAP werdendabeiermittelt

und bewertet.

Inkrafttreten des LAP

Der Lärmaktionsplan wurde durch den Rat der Stadt Elze beschlossen am:

22.04.2020

Die Bekanntmachungerfolgte am:

26.08.2020

Link zum Aktionsplan im Internet

www.elze.de/leben-Freizeit/Leben/Verkehr/Laermaktionsplan/

Elze, den 26.08.2020

Der Bürgermeister
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8 Anlagenverzeichnis

Anlage 1 Übersicht über Immissionsgrenz- und richtwerte im Bereich des Lärm-

schutzes

Anlage 2 Umweltkarten des MU zur Lärmkartierung

Blatt 1 - Straßenlärm Loen

Blatt2 -  Straßenlärm Lnight
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Anlage 2
NI Umweltkarten Blatt 1
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Quele: Auszugaus den Geobasisdaten des Landes

antes für Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen,

9919 4 LGLN

Maßstab: 1:25,000

Datum: 21.05.2019
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Anlage 2
NI Umweltkarten Blatt 2

Legende
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Quell: Auszug aus den Geobasisdaten des Landes

amtes für Geoinformation und Landesvermessung

Niedersachsen,4

919 LGLN

Maßstab: 1:25,000

Datum: 21.05.2019
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